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Wer sich im Sommer 
über die Sonne freut,
trägt sie im Winter 
in seinem Herzen.

von Rainer Haak

Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, den 05.08.2010
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Zur Sprechstunde 
des Kreistagspräsidenten 

Herrn K.-D. Lehrkamp

bitten wir, sich zur individuellen Terminvereinbarung in
der  Kreisverwaltung, Büro des Kreistages, bei Herrn
Suhr zu melden.
Kontakt: Telefon: 03971/84190
Fax: 03971/84187
E-mail: Kreistagsbuero@landkreis-ostvorpommern.net 

Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Festland Wolgast

Zweite Satzung zur Änderung der Verbandsatzung
des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwas-

serbeseitigung Festland Wolgast

Auf der Grundlage des § 152 in Verbindung mit § 5 der Kommu-
nalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
vom 08.06.2004 (GVOBl. M-V 2004, S. 205), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19.12.2005 (GVOBl. M-V, S. 640) wird nach
Beschlussfassung der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland
Wolgast vom 09.06.2010 folgende zweite Satzung zur Ände-
rung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast im eigenen
Wirkungskreis erlassen:

Artikel 1
§ 1 Rechtsnatur, Name, Sitz Siegel
Punkt 1 wird wie folgt neu gefasst:
1. Die Gemeinden Buddenhagen, Buggenhagen, Hohendorf,
Lühmannsdorf, Zemitz und Wrangelsburg sowie die Städte Las-
san und Wolgast bilden einen Zweckverband i. S. d. o. g. Ge-
setzes.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese zweite Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wurde am 21.06.2010 der Landrätin
des Landkreises Ostvorpommern als untere Rechtsaufsichts-
behörde angezeigt.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die-
se Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.
Die Lesefassung dieser Satzung liegt beim Zweckverband Was-
serversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast zur
Einsichtnahme bereit.

Erste Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen 

für die Schmutzwasserbeseitigung 
des Zweckverbandes Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast 
(Schmutzwasserbeitragssatzung) vom 19.06.2006

Aufgrund der §§ 151 und 154 in Verbindung mit §§ 2, 5 und 15
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08.06.2004 (GVOBI. M-V S. 205 ff.), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 14.12.2007 (GVOBI. M-V S. 410), des Wasserge-
setzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom
30.11.1992 (GVOBI. M-V S. 669), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 09.02.2009 (GVOBI. M-V S. 238), des § 2 des
Kommunalabgabengesetzes M-V (KAG M-V) in der Bekannt-
machung der Neufassung vorn 12.04.2005 (GVOBI. M-V S. 146
ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14.12.2007 (GVO-
BI. M-V S. 410) und der Verbandssatzung des Zweckverbandes
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wol-
gast vom 25.03.2009 hat die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- Festland Wolgast in ihrer Sitzung vom 09.06.2010 folgende er-
ste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von
Beiträgen für die Schmutzwasserbeseitigung des Zweckverban-
des Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland
Wolgast vom 19.06.2006 erlassen:

Artikel 1
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Schmutz-
wasserbeseitigung des Zweckverbandes Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast (Schmutzwasser-
beitragssatzung) vom 19.06.2006 wird wie folgt geändert:
1. § 5 (Beitragssatz) wird wie folgt neu gefasst:

Der Beitragssatz für die Anschaffung und Herstellung der öf-
fentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseiti-
gung beträgt für die nach § 4 dieser Satzung ermittelte be-
vorteilte Grundstücksfläche 5,86  /qm.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Erste Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wurde am 21.06.2010 der Landrätin
des Landkreises Ostvorpommern als untere Rechtsaufsichts-
behörde angezeigt.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die-
se Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.
Die Lesefassung dieser Satzung liegt beim Zweckverband Was-
serversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast
zur Einsichtnahme bereit.

Die nächste Ausgabe 
erscheint 

am Donnerstag, den 05.08.2010
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Zweckverband Wasserversorgung & 
Abwasserbeseitigung

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vorn 07. Juni
2010 treten am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung
folgende Änderungen bei den privatrechtlichen Entgehen des
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Insel Usedom in Kraft:

Fahrpauschale netto brutto
(in  ) (in  )

HDS mit 2 Mitarbeitern 93,92 111,77
LIDS mit 1 Mitarbeiter 67,86 80,75
Kfz mit 1 Mitarbeiter 28,58 34,01
Kfz mit 2 Mitarbeitern 45,95 54,69

Alle weiteren privatrechtlichen Entgelte vom 16. Juli 2008 blei-
ben unverändert.

Seebad Ückeritz, 17. Juni 2010 

Wasser- und Bodenverband
ŒInsel Usedom-Peenestrom•

Trassenheider Str. 8, 17449 Mölschow

Bekanntmachung

Pflegearbeiten an Gewässern und Deichanlagen

Gemäß § 66 Absatz 4 des Landeswassergesetzes M-V kündigt
der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Usedom-Peenestrom•
Mölschow hiermit die Durchführung von Sohl- und Böschungs-
arbeiten an den in seiner Unterhaltungslast be“ndlichen Ge-
wässern II. Ordnung und landwirtschaftlichen Deichen an. Die
Arbeiten werden in den Monaten 
Juli 2010 bis November 2010
ausgeführt und sind nach § 66 Absatz 1 der o. g. Gesetzlichkeit
von den Eigentümern und Anliegern der Anlagen zu dulden. Es
ist alles zu unterlassen, was die Durchführung der Unterhal-
tungsarbeiten erschwert oder unmöglich macht. Diesbezügliche
Hinweise oder Forderungen sind umgehend an die Geschäfts-
führung des Wasser- und Bodenverbandes heranzutragen. 
Die Termine für die einzelnen Bereiche können in der Ge-
schäftsstelle des WBV eingesehen bzw. erfragt werden.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/064/18/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Use-
dom - Peenestrom•, Trassenheider Straße 8 in 17449 Möl-
schow (Tel.: 038377/40578), am 14. Mai 2010 einen Antrag auf
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom

20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für das
Schöpfwerk Dewichow
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene wasserwirtschaftliche Anlage
nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom
Antragsteller dargestellte Lage nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71-74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 14.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk De-
wichow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/064/18/10

Knappe Beschreibung der Anlage
In der Gemeinde Benz, Gemarkung Balm, Flur 1, Flurstücke 1/1
und 2 be“ndet sich das Schöpfwerk Dewichow. Der Standort
des Schöpfwerkes be“ndet sich ca. 1,5 km nordöstlich von De-
wichow am Achterwasser. In unmittelbarer Nähe des Schöpf-
werkes wurde eine Trafostation errichtet, welche ausschließlich
für die Energieversorgung des Schöpfwerkes benötigt wird. Die
Masttrafostation be“ndet sich in der Gemeinde Mellenthin (Ge-
markung Dewichow, Flur 1, Flurstück 99). Von der Trafostation
wurde ein NS-Kabel als Speisekabel des Schöpfwerkes verlegt.
Das Kabel verläuft über die Flurstücke 99 und 146 der Flur 1
der Gemarkung Dewichow in der Gemeinde Mellenthin sowie
über die Flurstücke 298 und 1/1 der Flur 1 der Gemarkung
Balm in der Gemeinde Benz.
Das Einzugsgebiet des Schöpfwerkes hat eine Größe von 16,1
kqm. Es dient in erster Linie der Entwässerung der angrenzen-
den Grünland”ächen. Das Schöpfwerk ist mit zwei Propeller-
pumpen ausgerüstet. Der Schöpfwerksbetrieb erfolgt also mit
Trockenaufstellung der Pumpen. Beide Pumpen fördern ge-
meinsam ca. 2500 cbm Wasser und damit auch Hochwässer
bis zu Hq 10.
Es besteht aus einem Entnahmebauwerk, dem Schöpfwerksge-
bäude mit der Pumpenkammer, dem Auslaufbauwerk und ei-
nem geschlossenen Rohrsystem, das vom Schöpfwerk bis zum
Auslaufbauwerk als Heberleitung verläuft.
Das Schöpfwerk wurde vor dem 03. Oktober 1990 errichtet und
in Betrieb genommen.
Der tatsächliche Flächenentzug beträgt für die einzelnen Bau-
werke: 
- Das Schöpfwerk hat eine Grundfläche von ca. 42 qm. 
- Das Entnahmebauwerk beansprucht eine Grundfläche von

100 qm. 
- Die Druckseite ist als Heberleitung ausgebildet, die eine

Länge von ca. 20 m hat. Bei einem Schutzstreifen von je-



Peene-Echo … 4 … Nr. 07/2010

weils 5 m beidseitig der Rohrleitungsachse beträgt die
benötigte Fläche 200 qm.

- Für das Auslaufbauwerk werden 91 qm Fläche in Anspruch
genommen.

- Die Masttrafostation befindet sich ca. 50 m westlich vom
Schöpfwerk. Es werden 4 qm Fläche für den Trafo und 50
qm Fläche für das NS-Kabel vom Trafo zum Schöpfwerk ge-
nutzt.

Die Anlage ist in Betrieb und wird auf unbestimmte Zeit weiter-
betrieben.

Anlage 2
zum Antrag vom 14.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk De-
wichow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/064/18/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Wolgast Grundbuchband-Nr. 133475
Grundbuchamt: Wolgast Grundbuchblatt-Nr. 216

Amtsgericht: Wolgast Grundbuchband-Nr. 133475
Grundbuchamt: Wolgast Grundbuchblatt-Nr. 48

Amtsgericht: Wolgast Grundbuchband-Nr. 133473
Grundbuchamt: Wolgast Grundbuchblatt-Nr. 20282

Amtsgericht: Wolgast Grundbuchband-Nr. 133473
Grundbuchamt: Wolgast Grundbuchblatt-Nr. 209

Anlage 2/1
zum Antrag vom 14.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk De-
wichow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/064/18/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Wasser- und Bodenverband ŒIn-
sel Usedom - Peenestrom• zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung des sich auf den

Grundstücken be“ndenden Schöpfwerkes Dewichow einsch-
ließlich der dazugehörenden Nebenanlagen entsprechend den
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern vorliegenden und einzusehenden Lageplänen.
Innerhalb des Schutzstreifens des Schöpfwerkes Dewichow
einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen dürfen keine
Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung des Schöpfwerkes Dewichow einschließlich der
dazugehörenden Nebenanlagen gefährden oder beeinträchti-
gen. Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentü-
mers auf Benutzung des Schutzstreifens unberührt.
Die entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit gemäß
§ 9 Grundbuchbereinigungsgesetz umfasst zugunsten des
Schöpfwerkes Dewichow einschließlich der dazugehörigen Ne-
benanlagen des Wasser- und Bodenverbandes ŒInsel Usedom -
Peenestrom• das Recht in eigener Verantwortung und auf eige-
nes Risiko die belasteten Flurstücke für den Betrieb, die In-
standhaltung und Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anla-
gen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band ŒInsel Usedom - Peenestrom• Anspruch auf Ersatzleistun-
gen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbe-
willigung Schäden entstehen. 
Der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Usedom - Peenestrom•
ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu
lassen.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- 

und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/101/19/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast, Lotsenstraße 4 in
17438 Wolgast am 19. Mai 2010 einen Antrag auf Erteilung der
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1
Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbe-
reinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet
des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S.
3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgeset-
zes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Regenwasserentsorgungsleitung von der Krösliner Straße
zum Vor”uter in der Stadt Wolgast
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene wasserwirtschaftliche Anlage
nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom
Antragsteller dargestellte Lage nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
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Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 19.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Regenwasserentsor-
gungsleitung von der Krösliner Straße zum Vor”uter in der
Stadt Wolgast

Reg.-Nr. 70.3/LAR/101/19/10
Bei der laut Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung genannten Anlage handelt es sich um eine
Niederschlagswasserentsorgungsleitung für die Niederschlags-
wasserbeseitigung der im Entsorgungsbereich Krösliner Straße
anliegenden Grundstücke. Die Leitung dient der Ableitung des
Niederschlagswassers in die Vor”uter.
Das genaue Jahr der Verlegung der Leitung lässt sich nicht
mehr ermitteln, die Niederschlagswasserleitung wurde wahr-
scheinlich in den 1970 er Jahren verlegt. Jedenfalls wurde die
Leitung zum Stichtag 03. Oktober 1990 im öffentlichen Interes-
se betrieben. Betreiber war die Stadt Wolgast, deren Rechts-
nachfolger der Antragsteller ist. Die Leitung wird auch noch zum
Zeitpunkt der Antragstellung durch den Zweckverband genutzt.
Die Niederschlagswasserleitung besteht aus Beton mit einer
Nennweite von 600 mm. Aufgrund der Dimension werden
Schutzstreifen für die Niederschlagswasserleitung von 8 m Brei-
te in Anspruch genommen.
Die Niederschlagswasserleitung ist im Freigefälle verlegt, die
Verlegetiefe beträgt zwischen 1,5 m und 4 m Überdeckung.
Der Verlauf in öffentlichen Verkehrswegen wurde beachtet und
diese Flurstücke nicht in die Anlage 2 aufgenommen.

Anlage 2
zum Antrag vom 19.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Regenwasserentsor-
gungsleitung von der Krösliner Straße zum Vor”uter in der
Stadt Wolgast

Reg.-Nr. 70.3/LAR/101/19/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Wolgast
Grundbuchamt: Wolgast
Grundbuchbezirk: Wolgast

Anmerkungen/Abkürzungen:
Gbbl.-Nr.: Grundbuchblatt-Nummer
RWL: Regenwasserleitung
Schlüssel-Nr. 4.1: Anlagen der öffentlichen Abwasserbeseiti-

gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-)Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1
zum Antrag vom 19.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Regenwasserentsor-
gungsleitung von der Krösliner Straße zum Vor”uter in der
Stadt Wolgast

Reg.-Nr. 70.3/LAR/101/19/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast zur unein-
geschränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Er-
neuerung der sich auf dem Grundstück be“ndenden
Niederschlagswasserleitung entsprechend den bei der unteren
Wasserbehörde vorliegenden Lageplänen. 
Innerhalb des 8 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 4 m links und 4 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast das
Recht in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die be-
lasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und
Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu betreten
und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung - Festland Wolgast ist jederzeit berechtigt, seine Rechte
durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs-

und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/095/20/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung & Ab-
wasserbeseitigung Insel Usedom, Zum Achterwasser 6 in
17459 Ückeritz, mit Datum vom 29. April 2010 einen Antrag auf
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für
Trinkwasserleitungen in Trassenheide
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 29.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Trinkwasserleitungen in
Trassenheide
Reg.-Nr. 70.3/LAR/095/20/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Zur Trinkwasserversorgung der Einwohner in Trassenheide,
Flur 2 sind auf privaten Flurstücken vor 1989 Trinkwasserleitun-
gen in der Dimension PE 40, PE 75, PE 110, AZ 80 und AZ 150
verlegt worden.
Diese Anlagen hat der Zweckverband mit seiner Gründung
übernommen.
Für die Trinkwasserleitungen wird ein zwei Meter breiter
Schutzstreifen gefordert. Die Leitungen liegen in der Mitte des
Schutzstreifens. Die Leitungen wurden mit etwa 1,2 bis 1,5 m
Überdeckung verlegt.
Die Anlage dient öffentlichen Zwecken.

Anlage 2
zum Antrag vom 29.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Trinkwasserleitungen in
Trassenheide
Reg.-Nr. 70.3/LAR/095/20/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Wolgast
Grundbuchamt: Wolgast

Anmerkungen/Abkürzungen:
Gbbl.-Nr.: Grundbuchblatt-Nummer
Schlüssel-Nr. 3.1: Anlage der öffentlichen Wasserversor-

gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-)Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1
zum Antrag vom 29.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Trinkwasserleitungen in
Trassenheide
Reg.-Nr. 70.3/LAR/095/20/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß § 4
der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV)
vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom zur uneinge-
schränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Er-
neuerung der sich auf dem Grundstück be“ndenden
wasserwirtschaftlichen Anlage entsprechend den bei der unte-
ren Wasserbehörde vorliegenden Lageplänen. 
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitungen dür-
fen im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse
keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkun-
gen vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere
Betriebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,



Nr. 07/2010 … 7 … Peene-Echo

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Wasser-
versorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom das Recht, in
eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten
Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und Erneue-
rung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu betreten und sonst
zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserver-
sorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom Anspruch auf
Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der
Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Insel Usedom ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte
ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und

Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/038/21/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung & Ab-
wasserbeseitigung Insel Usedom, Zum Achterwasser 6 in
17459 Ückeritz, mit Datum vom 29. April 2010 einen Antrag auf
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für
Trink- und Abwasserleitungen in Karlshagen
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71-74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 29.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Trink- und Abwasserlei-
tungen in Karlshagen
Reg.-Nr. 70.3/LAR/038/21/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung der Ein-
wohner in Karlshagen, Flur 6 sind auf privaten Flurstücken vor
1989 Trinkwasserleitungen in der Dimension AZ 200 sowie Ab-
wasserleitungen in der Dimension PE 200 verlegt worden.
Diese Anlagen hat der Zweckverband mit seiner Gründung
übernommen.
Für die Trinkwasserleitungen wird ein zwei Meter breiter
Schutzstreifen und für die Abwasserleitungen ein vier Meter
breiter Schutzstreifen gefordert. Die Leitungen liegen in der Mit-
te des Schutzstreifens. Die Leitungen wurden mit etwa 1,2 bis
1,5 m Überdeckung verlegt.
Die Anlagen dienen öffentlichen Zwecken.

Anlage 2
zum Antrag vom 29.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Trink- und Abwasserlei-
tungen in Karlshagen
Reg.-Nr. 70.3/LAR/038/21/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Wolgast
Grundbuchamt: Wolgast

Anmerkungen/Abkürzungen:
Gbbl.-Nr.: Grundbuchblatt-Nummer
Schlüssel-Nr. 3.1: Anlage der öffentlichen Wasserversor-

gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Schlüssel-Nr. 4.1: Anlage der öffentlichen Abwasserentsor-
gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1
zum Antrag vom 29.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Trink- und Abwasserlei-
tungen in Karlshagen
Reg.-Nr. 70.3/LAR/038/21/10
Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß § 4
der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV)
vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom zur uneinge-
schränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Er-
neuerung der sich auf dem Grundstück be“ndenden
wasserwirtschaftlichen Anlage entsprechend den bei der unte-
ren Wasserbehörde vorliegenden Lageplänen. 
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens der Trinkwasserlei-
tung dürfen im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Lei-
tungstrasse bzw. innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens der
Abwasserleitung dürfen im Bereich von 2 m links und 2 m
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rechts der Leitungstrasse keine Gebäude und Anlagen errichtet
oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Be-
stand und die sichere Betriebsführung der Anlagen gefährden
oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o.g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Wasser-
versorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom das Recht, in
eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten
Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und Erneue-
rung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu betreten und sonst
zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserver-
sorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom Anspruch auf
Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der
Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Insel Usedom ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte
ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/007/22/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Use-
dom - Peenestrom•, Trassenheider Straße 8 in 17449 Möl-
schow (Tel.: 038377/40578), am 20. Mai 2010 einen Antrag auf
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für das
Schöpfwerk Labömitz
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.

Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene wasserwirtschaftliche Anlage
nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom
Antragsteller dargestellte Lage nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 20.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Labömitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/007/22/10

Knappe Beschreibung der Anlage
In der Gemeinde Benz, Gemarkung Reetzow, Flur 6, Flurstück
180 be“ndet sich das Schöpfwerk Labömitz einschließlich der
Zu- und Abläufe. Das Schöpfwerk be“ndet sich südlich der
Straße K41 von Reetzow nach Ulrichshorst im Grünlandbe-
reich. 
Das Einzugsgebiet des Schöpfwerkes Kachlin muss ebenfalls
über das Schöpfwerk Labömitz entwässert werden, da keine
weitere ausreichende Vor”ut für das Schöpfwerk bis zum Go-
thensee mehr vorhanden ist. Damit entwässert das Schöpfwerk
Labömitz ein Einzugsgebiet von ca. 28 qkm und dient in erster
Linie der Entwässerung von Grünland”ächen. 
Zum Schöpfwerk gehören der Mahlbusen, das Schöpfwerk mit
seinen Hoch- und Tiefbauteilen sowie die Druckleitung des
Schöpfwerkes. Diese mündet in die Reetzower Beek.
Das Schöpfwerk mit seinen Hoch- und Tiefbauteilen benötigt ei-
ne Fläche von 100 qm. Der Mahlbusen hat eine Größe von
4.416 qm.
Die Auslau”eitung benötigt einen Schutzstreifen von 280 qm (5
m beidseitig ab Rohrleitungsachse auf einer Länge von 28 m).
Für die Energieversorgung besitzt das Schöpfwerk eine Mast-
trafostation 686 m nordwestlich vom Schöpfwerk. Die Maststati-
on be“ndet sich auf dem Flurstück 165. Von da aus verläuft
über die Flurstücke 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176,
177, 179 und 180 ein Erdkabel zur Stromversorgung des
Schöpfwerkes. Der Masttrafo beansprucht eine Fläche von 4
qm. Die Kabeltrasse wird mit einer Breite von 1 m dann 686 qm
Fläche benötigen.
Das Schöpfwerk wurde 1969 errichtet und in Betrieb genom-
men.
Die Anlage ist in Betrieb und wird auf unbestimmte Zeit weiter-
betrieben.

Anlage 2
zum Antrag vom 20.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Labömitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/007/22/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Anklam Grundbuchband-Nr. 133426
Grundbuchamt: Anklam Grundbuchblatt-Nr. siehe Liste
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Anlage 2/1
zum Antrag vom 20.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Labömitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/007/22/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Wasser- und Bodenverband ŒIn-
sel Usedom - Peenestrom• zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung des sich auf den
Grundstücken be“ndenden Schöpfwerkes Labömitz einschließ-
lich der dazugehörenden Nebenanlagen entsprechend den bei
der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
vorliegenden und einzusehenden Lageplänen.
Innerhalb des Schutzstreifens des Schöpfwerkes Labömitz
einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen dürfen keine
Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung des Schöpfwerkes Labömitz einschließlich der da-
zugehörenden Nebenanlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers
auf Benutzung des Schutzstreifens unberührt.
Die entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit gemäß
§ 9 Grundbuchbereinigungsgesetz umfasst zugunsten des
Schöpfwerkes Labömitz einschließlich der dazugehörigen Ne-
benanlagen des Wasser- und Bodenverbandes ŒInsel Usedom -
Peenestrom• das Recht in eigener Verantwortung und auf eige-
nes Risiko die belasteten Flurstücke für den Betrieb, die In-
standhaltung und Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anla-
gen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band ŒInsel Usedom - Peenestrom• Anspruch auf Ersatzleistun-
gen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbe-
willigung Schäden entstehen. Der Wasser- und Bodenverband
ŒInsel Usedom - Peenestrom• ist jederzeit berechtigt, seine
Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/103/23/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 26. Mai 2010 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Trinkwasserhauptleitung Wusterhusen - Kräpelin
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 26.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserhauptlei-
tung Wusterhusen - Kräpelin

Reg.-Nr. 70.3/LAR/103/23/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserhauptleitung von Wusterhusen

nach Kräpelin
Nenngröße: AZ DN 80, AZ DN 200, Stahl DN 200,

Grauguss DN 150, PE-HD 90x5,4, PE-HD
63x5,8, PE-HD 40x3,7

Baujahr: 1976
Schutzstreifen: Schutzstreifenbreite 2 m (1 m beidseitig

zur Achse der Trinkwasserleitung)
Bedeutung: Die Trinkwasserhauptleitung von Wuster-

husen nach Kräpelin wurde 1976 errichtet.
Die Leitung ist mit einer Mindestüber-
deckung von 1,3 m gemäß TGL 22769
und der DIN 1998 bzw. entsprechend der
örtlichen Gegebenheiten verlegt.
Für die stabile Versorgung der Bewohner
von Kräpelin mit Trinkwasser muss diese
Leitung weiterhin bestehen bleiben.

Anlage 2
zum Antrag vom 26.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserhauptlei-
tung Wusterhusen - Kräpelin

Reg.-Nr. 70.3/LAR/103/23/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Brünzow und Wusterhusen
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Abkürzungen:
TWL = Trinkwasserleitung
HAL = Hausanschlussleitung

Anlage 2/1
zum Antrag vom 26.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserhauptlei-
tung Wusterhusen - Kräpelin

Reg.-Nr. 70.3/LAR/103/23/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen Anlage ent-
sprechend dem bei der Unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden Lage-
plan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste das Recht in eigener Verantwor-
tung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den
Betrieb, die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste Anspruch auf Ersatzleistungen, so-
fern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung
Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und 

Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/035/24/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass die Wasserwerke Greifswald GmbH, Gützko-
wer Landstraße 19 - 21 in 17489 Greifswald, am 21. Mai 2010
einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur

Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und ande-
rer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-
DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9
des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom
20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Arti-
kel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407),
für die
Trinkwasserleitung Stresow Ortschaft - Stresow Siedlung
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 21.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Stresow Ortschaft - Stresow Siedlung

Reg.-Nr. 70.3/LAR/035/24/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Haupttrinkwasserleitung
Nenngröße: PVC-Rohr DN 150 und PVC-Rohr DN 300
Baujahr: vor 1990
Schutzstreifen: Schutzstreifenbreite 2 m (1 m beidseitig

zur Achse der Trinkwasserleitung)
Bedeutung: Bereitstellung von (Trink-) Wasser zur

Versorgung der Einwohner von Stresow
Ortschaft und Stresow Siedlung
Die Leitung muss auf unbestimmte Zeit
bestehen bleiben.

Anlage 2
zum Antrag vom 21.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Stresow Ortschaft - Stresow Siedlung

Reg.-Nr. 70.3/LAR/035/24/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Kammin
Leitungsbezeichnung: Haupttrinkwasserleitung PVC-Rohr DN 

150 und DN 300: An der Seewiese, 
Lindenallee und L 35 in Stresow
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Anlage 2/1
zum Antrag vom 21.05.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Stresow Ortschaft - Stresow Siedlung

Reg.-Nr. 70.3/LAR/035/24/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt die Wasserwerke Greifswald GmbH
zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfer-
nung und Erneuerung der sich auf dem Grundstück be“nden-
den wasserwirtschaftlichen Anlage entsprechend den bei der
Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern vor-
liegenden und einzusehenden Lageplänen.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o.g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage der Wasserwerke Greifswald
GmbH das Recht, in eigener Verantwortung und auf eigenes Ri-
siko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandhal-
tung und Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu
betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber der Wasserwerke Greifswald
GmbH Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inan-
spruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entste-
hen. 
Die Wasserwerke Greifswald GmbH ist jederzeit berechtigt, sei-
ne Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Allgemeinverfügung zur Behandlung 
von Bienenvölkern gegen Varroose 

Der Landkreis Ostvorpommern erlässt folgende Allgemeinverfü-
gung:
Alle Besitzer von Bienenvölkern mit Standort im Gebiet des
Landkreises Ostvorpommern haben ihre Bienenvölker nach
Trachtende, spätestens bis zum 31.12.2010, gegen die Varroo-
se zu behandeln. Jungvölker (Ableger), die nicht der Honigge-
winnung dienen, können bereits vor Trachtende behandelt wer-
den.
Für die Behandlung können alle für die Bekämpfung der Var-
roose zugelassenen Arzneimittel und andere biotechnische
Maßnahmen verwendet werden. Bei der Anwendung der Arz-
neimittel haben sich die Bienenhalter strikt an die Anweisungen
der Hersteller zu halten.

Bienenvölker, die in Versuche zur Resistenzzucht gegen Varro-
amilbenbefall eingebunden sind (Varroaresistenzprogramm),
können auf Antrag von der P”icht zur Behandlung ausgenom-
men werden.
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Sie tritt mit dem Ablauf des 31. Dezember 2010
außer Kraft.

Begründung:
In Mecklenburg-Vorpommern wie im übrigen Deutschland ist
die Varroose ”ächendeckend verbreitet. Der Erreger der Var-
roose, die Varroamilbe, verursacht schwere Schäden in den
Bienenvölkern, insbesondere bei der Bienenbrut.
Durch eine regelmäßig und planmäßig jedes Jahr durchgeführte
Behandlung kann verhindert werden, dass es zum klinisch ma-
nifesten Ausbruch der Varroose kommt.
Der Landkreis Ostvorpommern ist nach § 1 Absatz 2 des Aus-
führungsgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum
Tierseuchengesetz vom 6. Januar 1993 (GVOBI. M-V S. 31),
das zuletzt durch Gesetz vom 27. Mai 2008 (GVOBI. M-V S.
142) geändert worden ist, sowie nach § 4 der Landesverord-
nung zur Übertragung von Ermächtigungen und über Zustän-
digkeiten auf dem Gebiet des Tierseuchenrechts vom 6. Febru-
ar 2004 (GVOBI. M-V S. 69) zuständige Behörde für die
Durchführung des Tierseuchengesetzes und der aufgrund des
Tierseuchengesetzes erlassenen Verordnungen.
Die Anordnung beruht auf § 15 Absatz 2 der Bienenseuchen-
Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2004 (BGBl. I S. 2738), die durch Artikel 10 der Verord-
nung vom 20. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3499) geändert
worden ist. Nach dieser Vorschrift kann die zuständige Behör-
de, soweit es zum Schutz gegen die Varroose erforderlich ist,
anordnen, dass in einem von ihr bestimmten Gebiet innerhalb
einer von ihr bestimmten Frist alle Bienenvölker gegen Varro-
amilben zu behandeln sind; sie kann dabei die Art der Behand-
lung bestimmen.
Nach vorliegenden Untersuchungsergebnissen und nach aktu-
ellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen muss davon ausge-
gangen werden, dass die Bienenvölker in Mecklenburg-Vor-
pommern ”ächendeckend von der Varroose befallen sind, so
dass eine ”ächendeckende Behandlung aller Bienenvölker not-
wendig ist, um den Infektionsdruck von den Bienenvölkern in
der Nachbarschaft zu nehmen. Der einzelne Imker kann sich al-
lein nicht ausreichend vor einer Neueinschleppung der Varro-
amilben schützen.
Die Anordnung ist zum Schutz der Bienenvölker gegen die Var-
roose geeignet und erforderlich. 
Die Anordnung ist auch angemessen. Der durch die Behand-
lung entstehende Aufwand steht nicht außer Verhältnis zum öf-
fentlichen Interesse an der Verhinderung des Ausbruches des
klinischen Erscheinungsbildes der Varroose.
Um Versuche zur Resistenzzucht zu ermöglichen, sollen Aus-
nahmen vom allgemeinen Behandlungsverbot vorgesehen wer-
den.
Die Anordnung ist nur befristet gültig, um eine Änderung der
Befallssituation berücksichtigen zu können.

Hinweise:
Nach § 80 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 Nr. 2 des Tierseu-
chengesetzes hat die Anfechtung einer Anordnung von Maß-
nahmen diagnostischer Art, einer Impfung oder Heilbehandlung
keine aufschiebende Wirkung. Die Allgemeinverfügung ist da-
her sofort vollziehbar, ohne dass es hierfür einer gesonderten
Anordnung bedarf.
Die Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen wird durch die
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise
und kreisfreien Städte sowie durch das Landesamt für Landwirt-
schaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) über-
wacht.
Bei Nichtbeachtung dieser Anordnung kann nach § 88 des Ge-
setzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklen-
burg-Vorpommern ein Zwangsgeld festgesetzt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Anordnung können Sie innerhalb eines Monats
nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch bei dem Landkreis Ost-
vorpommern, Demminer Straße 71-74, 17389 Anklam einlegen.
Der Widerspruch kann schriftlich eingelegt oder während der
Geschäftszeiten zur Niederschrift gegeben werden.
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Nach § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung können Sie
bei dem Verwaltungsgericht Greifswald, Domstraße 7, 17489
Greifswald, die Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihres
Widerspruchs beantragen. Der Antrag ist schon vor Erhebung
der Anfechtungsklage zulässig.

Anklam, 10.06.2010

Bekanntmachung 
über den Jahresabschluss 

für das Geschäftsjahr 
vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 

Hiermit gebe ich bekannt, dass der Jahresabschluss und die
Gewinnverwendung,  der Usedom Tourismus GmbH für das
Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 30.12.2009 durch die Gesell-
schafter festgestellt wurden.
Die uneingeschränkten Bestätigungsvermerke des Abschlus-
sprüfers - FIDELIS REVISION GmbH mit Sitz in Waren (Müritz)-
wurden erteilt.
Der o. g. Jahresabschluss kann im Zeitraum vom 15. bis
einschließlich 23. Juli 2010 wochentags zu den Geschäftszeiten
(09.00 - 17.30 Uhr) in den Räumen der Usedom Tourismus
GmbH; 17429 Seebad Bansin, Waldstraße 1 eingesehen wer-
den.

Bert Balke
Geschäftsführer

Bekanntmachung

Der Wasser- und Bodenverband ŒUntere Tollense/Mittlere Pee-
ne• führt aufgrund seiner satzungsgemäßen Aufgaben und ver-
traglichen Regelungen mit den Baubetrieben in der Zeit:
26. Juli 2010 bis 31. Dezember 2010
die Unterhaltungsarbeiten an Gewässern und Anlagen II. Ord-
nung (Böschungs- und Sohlenkrautung, Deichmahd) durch.
Wir möchten alle Bewirtschafter und Grundstückseigentümer,
die Grundstücke an Verbandsgewässern und Anlagen besitzen
darauf hinweisen, dass lt. Landeswassergesetz sowie unserer
Satzung den Unterhaltungsbetrieben die ungehinderte Zufahrt
zu den Gewässern und Anlagen gewährt werden muss.
Rechte und P”ichten des Unterhaltungsträgers sowie der Be-
wirtschafter und Eigentümer ergeben sich aus dem § 28, § 29
und § 30 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie des § 61,
§ 66 und § 67 des Landeswassergesetzes (LWG).

Nachfragen hierzu können an den:
Wasser- und Bodenverband
ŒUntere Tollense/Mittlere Peene•
Anklamer Straße 10
17126 Jarmen
Tel.: 039997/33120
Fax.: 039997/331213

gerichtet werden.

H.-D. Lindemann
Geschäftsführer

Satzung über Stundung, Niederschlagung
und Erlass von Ansprüchen 

des Zweckverbandes Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung

- Insel Usedom -

vom 17. Juni 2010
Auf der Grundlage der §§ 5, 15 und 150 ff. der Kommunalver-
fassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, der Abgaben-
ordnung und dem Kommunalabgabengesetz von Mecklenburg-
Vorpommern in den aktuellen Fassungen wird nach
Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 07. Juni 2010
folgende Satzung beschlossen.

§ 1
Stundung von Ansprüchen

(1) Ansprüche des Zweckverbandes können auf Antrag ganz
oder teilweise unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs ge-
stundet werden, wenn besondere Gründe vorliegen, die eine
Stundung rechtfertigen, insbesondere, wenn die Einziehung bei
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Zahlungsp”ichtigen be-
deuten würde. Eine erhebliche Härte ist dann anzunehmen,
wenn der Zahlungsp”ichtige sich aufgrund ungünstiger wirt-
schaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zah-
lungsschwierigkeiten be“ndet oder im Falle der sofortigen Ein-
ziehung in diese geraten würde. Die Erfüllung der
Verbindlichkeit darf durch die Stundung nicht gefährdet werden.
Erscheint die Forderung gefährdet, soll die Stundung nur gegen
Sicherheitsleistung gewährt werden.
(2) Stundung und Ratenzahlung von Ansprüchen kann auf An-
trag gewährt werden. Der Antrag ist innerhalb der Fälligkeitsfrist
zu stellen und auf einem vom Zweckverband ausgereichten
Formular (Formblatt) zu begründen. Der Antrag muss umfas-
send Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Schuldners geben. Die Angaben zum Antrag sind durch ent-
sprechende Nachweise zu belegen. Bei unzureichender Be-
gründung, insbesondere bei unvollständiger oder nicht wahr-
heitsgemäßer Ausfüllung des Antrages ist dieser abzulehnen.
(3) Die Stundung und Ratenzahlung wird durch schriftlichen Be-
scheid unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs festgesetzt.
Die Stundungsfrist soll 12 Monate nicht übersteigen. Die Stun-
dungsfrist bzw. die Ratenzahlungstermine werden dem Zah-
lungsp”ichtigen mit dem Bescheid bekannt gegeben. Wird die
Stundung durch Einräumung von Ratenzahlungen gewährt, so
ist im Bescheid eine Festlegung aufzunehmen, nach der die je-
weilige Restforderung sofort fällig wird, wenn die im Bescheid
genannten Fristen nicht eingehalten werden. Gleiches gilt,
wenn sich herausstellt, dass bei der Antragstellung falsche An-
gaben gemacht wurden.
(4) Für gestundete Ansprüche werden entsprechend § 12 KAG
M-V i. V. m. § 238 Abs. 1 der Abgabenordnung Stundungszin-
sen in Höhe von 0,5 von Hundert für jeden vollen Monat erho-
ben. Sie sind von dem Tag, an dem der Zinslauf beginnt, nur für
volle Monate zu zahlen, angefangene Monate bleiben außer
Ansatz. Der zu verzinsende Betrag wird auf den nächsten durch
50 Euro teilbaren Betrag nach unten abgerundet.
(5) Ansprüche können gestundet werden:
1. vom Geschäftsführer bis zur Höhe von 10.000,00  
2. vom Verbandsvorsteher bis zur Höhe von 20.000,00  
3. vom Verbandsvorstand ab einer Höhe von 20.000,01  .

§ 2
Niederschlagung von Ansprüchen

(1) Ansprüche des Zweckverbandes können niedergeschlagen
werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg ha-
ben wird oder die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur
Höhe des Anspruchs stehen. Die Niederschlagung bedarf kei-
nes Antrages des Schuldners.
Eine Mitteilung an den Schuldner ist nicht erforderlich. Im Falle
einer Nachricht ist darin das Recht, den Anspruch erneut gel-
tend zu machen, vorzubehalten. Die Einziehung ist erneut zu
versuchen, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die
Einziehung Erfolg haben wird.
(2) Im Falle einer Niederschlagung erlischt der Anspruch nicht
und somit ist die weitere Rechtsverfolgung nicht ausgeschlos-
sen.
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(3) Ansprüche können niedergeschlagen werden:
1. vom Geschäftsführer bis zu einer Höhe von 5.000,00  
2. vom Verbandsvorsteher bis zu einer Höhe von 10.000,00  
3. vom Verbandsvorstand ab einer Höhe von 10.000,01  
(4) Niedergeschlagene Ansprüche sind in Abgang zu stellen.
Sie sind in einer von der Finanzbuchhaltung zu führenden Liste
zu überwachen und bei einer Verbesserung der wirtschaftlichen
Lage des Schuldners einzuziehen.

§ 3
Erlass von Ansprüchen

(1) Ansprüche des Zweckverbandes können ganz oder teilwei-
se erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Prüfung des
Einzelfalles unbillig wäre, insbesondere wenn sie für den
Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Eine beson-
dere Härte ist insbesondere anzunehmen, wenn sich der
Schuldner in einer unverschuldeten wirtschaftlichen Notlage be-
“ndet und zu befürchten ist, dass die Weiterverfolgung des An-
spruchs zu einer Existenzgefährdung führen würde.
(2) Zur Erlassung von Ansprüchen ist ein schriftlicher Antrag
des Schuldners mit entsprechender Begründung notwendig.
Der Antrag ist umfassend zu begründen. Bei unzureichender
Begründung, insbesondere bei unvollständiger oder nicht wahr-
heitsgemäßer Ausfüllung des Antrages ist dieser abzulehnen.
(3) Durch den Erlass erlischt der Anspruch.
(4) Ansprüche können erlassen werden:
1. vom Geschäftsführer bis zu einer Höhe von 500,00  
2. vom Verbandsvorsteher bis zu einer Höhe von 1.000,00  
3. vom Verbandsvorstand bis zu einer Höhe von 2.000,00  
4. von der Verbandsversammlung ab 

einer Höhe von 2.000,01  

§ 4
Gültigkeit anderer Vorschriften

(1) Vorschriften des Bundes und des Landes über Stundung,
Niederschlagung oder Erlass von Ansprüchen bleiben un-
berührt.
(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für öffentlich-
rechtliche Forderungen des Zweckverbandes, soweit für sie kei-
ne besonderen Vorschriften bestehen.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Seebad Ückeritz, den 17. Juni 2010

Hinweis:
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern wird darauf hingewiesen, dass ein
Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dem
genannten Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes er-
lassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentli-
chen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend ge-
macht werden können. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der
Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der
Verstoß ergibt, gegenüber dem Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom geltend gemacht
wird. Abweichend von Satz 1 kann eine Verletzung von Anzei-
ge-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften stets
geltend gemacht werden.

Seebad Ückeritz, 17. Juni 2010

Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung
über die Erhebung von Beiträgen 

für die Abwasserbeseitigung
des Zweckverbandes Wasserversorgung

und Abwasserbeseitigung
- Insel Usedom -

Aufgrund der §§ 5, 15, 150 ff. der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung sowie
der §§ 1, 2, 7, 9 und 17 des Kommunalabgabengesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern (KAG) in der aktuellen Fassung wird nach
Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 07. Juni
2010 folgende 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die
Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung erlassen.

Artikel 1
Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen

für die Abwasserbeseitigung
1. § 3 (Gegenstand der Beitragspflicht) 

Abs. 1 Punkt a) wird wie folgt geändert:
a) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-

setzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt wer-
den dürfen oder

2. § 5 (Beitragsmaßstab und Beitragssatz) 
Abs. 1 Punkt b) wird wie folgt neu gefasst:
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des B-Planes,

einer Klarstellungs- oder Abrundungssatzung hinausrei-
chen, die gesamte Fläche im Bereich des B-Planes, der
Klarstellungs- oder Abrundungssatzung, wenn für das
Grundstück bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-
setzt ist, sowie die über den vorgenannten Bereich hin-
ausgehende Fläche, soweit diese innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles liegt (§ 34 BauGB),

3. Anlage 1.2 (Tabelle der zusammengefassten Kläranlagen
zur Einrichtung II)
In der Spalte Gemeinde ist das Wort ŒDreikaiserbäder•
durch das Wort ŒOstseebad Heringsdorf• zu ersetzen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Seebad Ückeritz, 17. Juni 2010

Hinweis:
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern wird darauf hingewiesen, dass ein
Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dem
genannten Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes er-
lassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentli-
chen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend ge-
macht werden können. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der
Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der
Verstoß ergibt, gegenüber dem Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom geltend gemacht
wird. Abweichend von Satz 1 kann eine Verletzung von Anzei-
ge-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften stets
geltend gemacht werden.

Seebad Ückeritz, 17. Juni 2010
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Internationales integratives 
EU-Theaterprojekt DIFFERENZART

Theaterspiel als Integration ist seit Ende 2008 das Motto des
Projektes DIFFERENZART. Zusammen mit italienischen, unga-
rischen, bulgarischen und schottischen Partnern wurde Theater
gemacht. Theater mit und für die verschiedensten Schauspieler,
Besucher, Gäste. Im Rahmen dieses EU-Projektes bildete sich
vor knapp einem Jahr eine Theatergruppe, aus 7 Mädchen und
einem Jungen, unter der Leitung der Regisseurin Vera Valtin,
um ein integratives Theaterstück zu kreieren. 
Seit dem Sommer 2009 haben Madeleine Mesaaoud, Nicole
Pawelzik, Michelle Steffen, Friederike Huld und Franziska
Wienhold von der Regionalen Schule Heinrich-Heine in Karls-
hagen sowie Swetlana Bubolz und Alexander Neumann von der
Förderschule zur individuellen Lebensbewältigung Zirchow, ge-
meinsam an dem Theaterstück ŒGestrandet• geprobt. 
Möglich wurde dieses Projekt durch die Gemeinnützige Regio-
nalgesellschaft Usedom-Peene mbH, die die Verantwortung für
die Organisation und Budgetverwaltung trägt. 
Das Projekt, welches durch das EU-Programm ŒKultur• geför-
dert wurde, hat Menschen mit und ohne Handicap die Möglich-
keit gegeben, gemeinsam künstlerisch tätig zu werden. 
Nach der gelungenen Premiere am 29. November 2009 in Möl-
schow und weiteren erfolgreichen Auftritten (z. B. im Rahmen
des Schultheatertages am 29.04.2010 im Theater Anklam) fei-
erte das Stück am 30.05.2010 zum ersten Mal vor internationa-
lem Publikum Premiere. In Budapest (Ungarn) führten die Kin-
der ihr Stück vor den bulgarischen Projektpartnern und einem
begeisterten ungarischem Publikum auf. Und auch der Spaß
kam nicht zu kurz. Spannende Tage mit Workshops, gemeinsa-
men Aktionen und Theateraufführungen wurden verbracht. 
Nur ein paar Tage später fuhr die Gruppe zum großen Ab-
schlussfestival nach Brescia (Italien). In und um Brescia ver-
sammelten sich alle Projektpartner und präsentierten stolz ihre
Projektergebnisse. Am 05.06.2010 wurde ŒGestrandet• dort,
nun vor italienischem Publikum, aufgeführt und ereignisreiche 1
1/2  Jahre damit zu einem erfolgreichen Ende gebracht.

i. A. Silvia Voigt
Bereichsleiterin Integration

Gemeinnützige Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH

Das Freiwilligenzentrum Anklam 

Möchten Sie freiwillig 
und ehrenamtlich etwas tun?

€ Die ŒKleeblattschule• sucht Freiwillige zur Gründung von In-
teressengemeinschaften für:
- sportliche Aktivitäten 
- leiten eines Schattentheaters
- vermitteln der plattdeutschen Sprache

€ Betreuung von Senioren
€ Unterstützung beim Schutz von Umwelt und Natur 
€ Begleitung und Kommunikation psychisch kranker Kin-

der/Jugendlicher
€ Der Umsonstladen sucht Freiwillige zur Absicherung der

Öffnungszeiten
€ Eine Schule sucht Freiwillige die:

- mit Kindern lesen üben
- mit Kindern basteln und Handarbeit machen
- den Kindern handwerkliche Fähigkeiten vermitteln

€ Eine Kita sucht Hobbyhandwerker und einen Aquarianer
€ Wir suchen Freiwillige, die in einer Kita:

- kochen und backen mit Kindern
- mit Kindern in der Musikwerkstatt musizieren
- im Labor mit Kindern experimentieren
- Kindern Anleitung in einer Kreativwerkstatt geben

€ Der Verein gemeinsam nicht einsam sucht interessierte
Freiwillige 

oder suchen Sie Freiwillige 
für eine hier nicht genannte Aufgabe? 

So erreichen Sie uns:
FZA Freiwilligenzentrum Anklam, Friedländer Str. 3
Telefon 03971/244-228, Frau Doris Otto, Frau Evelin Arndt
Sprechzeiten: 
dienstags und donnerstags von 10.00 - 12.00 Uhr
mittwochs von 12.00 - 15.00 Uhr

E-Mail: freiwilligenzentrum.anklam@caritas-vorpommern.de
Online-Beratung der Caritas: www.caritas-vorpommern.de

DER UMSONSTLADEN ANKLAM FZA, Friedländer Str. 3,
Seiteneingang
Haben Sie Dinge zu Hause die Sie nicht mehr benötigen, 
z. B. Bücher, Geschirr, Haushaltswaren, Werkzeuge, Geräte?
Sie können uns gern alles bringen, was sie nicht mehr benöti-
gen. 
Nach Absprache auch Abholung möglich.

Benötigen Sie etwas für Ihren Haushalt, die Schule, zum Spie-
len oder Lesen? Bitte lesen Sie weiter auf Seite 16.






















